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1 Einleitung 

 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Landkreis Esslingen plant den Umbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses Plochingen als Interimsgebäude 

für das Landratsamt Esslingen. Hierzu wird das nordwestlich gelegene Gebäude rückgebaut und ein Neubau 

errichtet. 

Zur planerischen Bewältigung des Vorhabens sind die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 

BNatSchG zu berücksichtigen. 

Hierfür wurde im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung bereits im Jahr 2018 vertiefende 

Untersuchungen zu Reptilien und Fledermäusen durchgeführt (vgl. DEUSCHLE 2018). Aufgrund der zum 

Zeitpunkt der Beauftragung fortgeschrittenene Jahreszeit waren Untersuchungen zu den Vögeln erst im 

Frühjahr 2019 möglich. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Lebensräume decken diese Artengruppen das 

zu erwartende Artenspektrum streng und europarechtlich geschützter Arten ab (EU 1992, SSYMANK et al. 1998, 

TRAUTNER et al. 2006, KOM 2006, KRAATSCH 2007, GELLERMAN & SCHREIBER 2007, PALME 2007, LOUIS 2007 

u.a.). Die Ergebnisse zu den tierökologischen Erhebungen werden in Karten dargestellt. 

In der nachfolgenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutzrechtlichen 

Verbotsverletzungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG, die durch das geplante Vorhaben 

erfüllt werden können, für die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, 

alle europäischen Vogelarten) sowie für weitere im Sinne des BNatSchG streng geschützte Arten (Kap.6) geprüft 

und gegebenenfalls dargestellt. Sie folgt inhaltlich den Formblättern und Hinweisen zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten nach 

§§ 44 und 45 BNatSchG (saP) des Ministeriums für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg (MLR, 

Stand Mai 2012, AZ 62-8850.52) und den "Hinweisen zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" (Anlage zum IMS v. 08.01.2008; Gz. IID2-4022.2-001/05) des 

Bayerischen Staatsministerium des Innern (IMS 2015). 

 Kurzbeschreibung des Projekts 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Umbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses Plochingen (s. 

Abb. 1). Das nordwestliche Gebäude des Kreiskrankenhauses wird rückgebaut und an selbiger Stelle wird ein 

Neubau errichtet, welcher als Interimsgebäude für den Landkreis Esslingen dienen soll.   
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Abb. 1: Planung des Umbaus des Kreiskrankenhaus Plochingen, rot umrandet ist das rückzubauende Gebäude 

dargestellt (Quelle: PSB WASNER GmbH). 
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   Abb. 2: Lage des Plangebiets (rote Darstellung, Ausschnitt TK 25, Blatt-Nr. 7121). 
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2 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen  

 Vögel 

Das Untersuchungsgebiet wurde zwischen Anfang März und Ende Juni 2019 an insgesamt sechs Terminen 

begangen (24.03., 14.04., 12.05. 26.05., 01.06. und 30.06. 2019). Die Begehungen fanden am frühen Morgen 

und bei geeigneten Witterungsbedingungen statt. Die Erfassung der Leit- und Rote-Liste-Arten erfolgte in den 

Grundzügen nach der Revierkartierungsmethode, entsprechend den Vorgaben zur Durchführung und 

Statuseinstufung von BIBBY et al. (1995) bzw. OELKE (1974, in BERTHOLD 1976) und SÜDBECK et al. (2005). 

Besonders berücksichtigt wurden Beobachtungen, die auf eine Brut oder Revierbildung schließen ließen. Dazu 

gehörten optische und akustische Registrierungen singender Männchen, aber, v.a. bei Nichtsingvögeln, auch 

die Beobachtung von brütenden und nestbauenden Individuen, Nisthöhlen sowie Füttern von Jungvögeln. 

Während der einzelnen Durchgänge wurden sämtliche avifaunistisch relevanten Beobachtungen mit 

zugehöriger Ortsangabe in Tages- bzw. Artkarten eingetragen. Als Kartengrundlage diente eine verkleinerte 

Kopie des Luftbildes. 

Es wurden nur Arten als Brutvögel gewertet, deren Brutplatz oder überwiegender Revieranteil im 

Untersuchungsgebiet lag. Arten mit hohen Raumansprüchen, die wahrscheinlich im Umfeld des 

Untersuchungsgebiets brüten und das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche nutzen, wurden lediglich als 

Nahrungsgäste eingestuft. Die Einstufung von Beobachtungen als Nahrungsgast und Durchzügler erfolgt 

überwiegend nach artspezifischen Kriterien. Als reine Durchzügler gelten Arten, die das Gebiet nur als 

Rastplatz nutzen, oder – wie einige Singvogelarten – nur an ein bis zwei Kontrollterminen zu den 

artspezifischen Zugzeiten Rufaktivität zeigten. Die raumbezogene kartografische Darstellung orientiert sich an 

der Anzahl der aus den Tagesergebnissen abgeleiteten Bruträume bzw. Aktivitäten revieranzeigender Tiere, 

oder sicherer Brutpaare (BP) bzw. „Zähleinheiten“ im Sinne von BIBBY et al. (1995).  
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  Rote Listen, Schutz und Zielartenkonzept 

Für die Beschreibung von Gefährdungsstatus und Schutz der untersuchten Tier- und Pflanzenarten wurden 

nachfolgende artspezifischen Roten Listen und Quellen verwendet. 

 Baden-Württemberg Deutschland 

Vögel BAUER et al. (2016) GRÜNEBERG et al. (2015) 

 

Informationen zur Natura-2000-Konzeption der Europäischen Union (FFH- u. VRL) wurden den Ausführungen 

von SSYMANK et al. (1998) und für die Ergänzungen zur EU-Osterweiterung von BALZER et al. (2004) 

entnommen. Die Angaben zu den Erhaltungszuständen in der biogeographischen Region stammen aus 

www.bfn.de (Abfrage 25.10.2016). Die Erhaltungszustände in Baden-Württemberg wurden aus 

www.lubw.baden-württemberg.de entnommen (Abfrage 25.10.2016). 

Die Ausführungen des besonderen Artenschutzes basieren auf der Einstufung der Arten nach § 7 BNatSchG. 

Den dargestellten Roten Listen, Gesetzesgrundlagen und Richtlinien liegen die folgenden Einstufungen der 

Schutzkategorien zugrunde: 

Kategorie  Bedeutung 

Rote Liste 1 Vom Aussterben bedroht 

BW: Baden-Württemberg 2 Stark gefährdet 

D: Deutschland 3 Gefährdet 

Nat: Naturraum 4/5/V „Vorwarnliste“ / pot. gefährdet 

 R Art mit geographischer Restriktion 

 D Daten unzureichend 

 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

 gf gebietsfremd 

 i gefährdete wandernde Art 

 ! Landes-/bundesweite Verantwortung 

 nb nicht bewertet 

   

Natura 2000 Anh. II Anhang II der FFH-Richtlinie 

 Anh. IV Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 Anh. I Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

   

EHZ BW / KBR: Erhaltungszustand in 

Baden-Württemberg / kontinentale 

biogeographische Region 

FV 

U1 

U2 

Erhaltungszustand günstig 

Erhaltungszustand ungünstig – unzureichend 

Erhaltungszustand ungünstig – schlecht 
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Kategorie  Bedeutung 

Bundesnaturschutzgesetz § Besonders geschützt nach § 10 BNatSchG 

(BNatSchG) §§ Streng geschützt nach § 10 BNatSchG 

   

Zielartenkonzept (ZAK) LA Landesart der Gruppe A 

(RECK et al. 1996) LB Landesart der Gruppe B 

 N Naturraumart 

 ? unbekannt 

 

  Lokalpopulation 

Der im Bundesnaturschutzgesetz verwendete Begriff der Lokalpopulation zur Ermittlung von 

Beeinträchtigungen existiert in der wissenschaftlichen Ökologie nicht. Als Population definiert das 

Bundesnaturschutzgesetz in § 7 eine „biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer 

Art“. In der Ökologie wird als Population die Gesamtheit der Lebewesen einer Art in einem abgegrenzten 

Raum bezeichnet. Die einzelnen Mitglieder einer Art stehen in ständigem genetischen Austausch (...). 

Zwischen verschiedenen Populationen besteht keine genetische Kommunikation (HEINRICH & HERGET 1990). 

Die Struktur einer Population kann verschieden ausgeprägt sein, z.B. als mainland-island-typ, als source-sink-

typ oder als Metapopulation (DETTNER & PETERS 2003). Lokalpopulationen können als Metapopulation in 

ökologisch funktionalem Zusammenhang stehen. Häufig ist eine Abgrenzung einer lokalen Metapopulation 

(bestehend aus einzelnen Teilpopulationen, die untereinander in Verbindung [Genaustausch] stehen) nicht 

oder nur sehr schwierig möglich, sodass im Einzelfall entschieden werden muss, ob die Metapopulation oder 

die Lokalpopulation betrachtet wird (IMS 2008). Vor allem bei sehr mobilen Arten mit hohen Raumansprüchen 

oder sehr häufigen und weit verbreiteten Arten sind die Ausdehnung einer lokalen Population und ihr 

Erhaltungszustand auch mit extremem Aufwand nicht zu ermitteln. Nach LANA (2009) können in diesem Fall 

Kreise oder Gemeinden als planerische Grenzen herangezogen werden. In einer Stellungnahme des 

MINISTERIUMS FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG (2009) hierzu heißt es dagegen, 

dass politische Grenzen von Kreis- oder Gemeindegebieten keine geeigneten naturräumlichen 

Landschaftseinheiten darstellen. Als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung einer lokalen Population wird 

bei flächig verbreiteten Arten und bei revierbildenden Arten mit großen Aktionsräumen (z.B. Rotmilan) 

empfohlen, auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Entfällt ein Vorhaben auf zwei oder mehrere 

benachbarte Naturräume 4. Ordnung, sollen beide (alle) betroffenen Naturräume betrachtet werden. 

Der Vorhabensbereich liegt in zwei Naturräumen im Westen am  Naturraum Filder   (106) und im Osten im 

Naturraum Schurwald und Welzheimer Wald ( 107), Diese beiden Naturräume sind der übergeordneten 

Einheit Schwäbisches Keuper-Lias-Land  (10) zugeordnet. 
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Soweit möglich, wurde die in den Formblättern (Kap. 6) dargestellte und zur Ermittlung der Betroffenheit im 

Sinne des BNatSchG notwendige Bewertung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation anhand der im 

Untersuchungsgebiet ermittelten Verbreitung vorgenommen. In den meisten Fällen ist, vor allem bei Vögeln, 

von Lokalpopulationen im oben genannten Sinne auszugehen, deren räumliche Ausdehnung weit über das 

Untersuchungsgebiet hinausreicht. Für viele, vor allem weit verbreitete Arten ist von regional oder sogar 

landesweit vernetzten Vorkommen mit einem regelmäßigen Individuenaustausch auszugehen. Zur 

Abschätzung des Zustandes der betroffenen Population wurde daher neben der im Untersuchungsgebiet 

ermittelten Verbreitung, auch die anhand der Ortskenntnis ermittelte lokale und regionale Verfügbarkeit 

geeigneter Habitate zur Bewertung herangezogen. Hinzu kommt die Auswertung von regionalen 

Verbreitungsmustern anhand der Grundlagenwerke und von Bestandstrends (z.B. BRAUN & DIETERLEN 2003 und 

2005, GEDEON et al. 2014, UVM 2010 etc.). Gleichwohl bleibt diese Bewertung subjektiv. 

  CEF-Maßnahmen 

Um die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte ununterbrochen zu wahren, 

können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden (§ 44 Abs. 5 BNatSchG, CEF-Maßnahmen, 

„measures to ensure the continued ecological functionality of breeding sites and resting places“).  

Zu diesem Maßnahmentyp zählen z.B. die Erweiterung oder Verbesserung eines Habitates bzw. die Schaffung 

eines Ersatzhabitates. Funktionsfähige CEF-Maßnahmen führen dazu, dass ein Vorhaben ohne Erteilung einer 

Ausnahme durchgeführt werden kann. Voraussetzung ist, dass die CEF-Maßnahmen 

o in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang zum betroffenen Artenbestand stehen; 

o frühzeitig umgesetzt werden und alle für die betroffene Population erforderlichen Funktionen bereits 

zum Eingriffszeitpunkt aufweisen; 

o artspezifisch geplant und umgesetzt werden;  

o die Quantität und Qualität einer Lebensstätte erhalten bzw. optimieren; 

o rechtlich verbindlich festgelegt werden und verfügbar sind. 

Als Bestandteil bestimmter CEF-Maßnahmen kann ein Monitoring notwendig werden, um unerwünschten 

Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken. Im Artenschutzbeitrag müssen der Zeitplan der 

Maßnahmenumsetzung, die notwendige Erfolgskontrolle und mögliche Risiken enthalten sein. Falls 

Abweichungen vom Maßnahmenziel auftreten, müssen Sicherungsmöglichkeiten gegeben sein, um das Ziel 

dennoch zu erreichen (LST 2008).  
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3 Ergebnisse 

 Vögel  

3.1.1 Artenspektrum, Schutzstatus und Gefährdung 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 31 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld erfasst. 16 Arten 

wurden als Brut- bzw. Reviervögel eingestuft. 12 Vogelarten waren reine Nahrungsgäste. Weitere drei Arten 

wurden nur auf dem Durchzug beobachtet.  

Tab. 1 Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 

(B=Brutvogel, Bv= Brutverdacht D = Durchzügler N=Nahrungsgast; VB=Vorhabensbereich; UG= 

Untersuchungsgebiet; Brutpaare nicht wertgebender Arten: I=1 Bp, II=2-4 Bp, III=5-10 Bp; IV=11-

20 BP, arabische Ziffern: Brutpaare wertgebender Arten; Abk. vgl. Kap. 2.5).  

Nr. Art  Deutscher Name ZAK Rote Liste BNat- 

SchG 

VSR Status 

BW D VB UG 

1.  Amsel  Turdus merula - - - § - N B III 

2.  Bachstelze  Motacilla alba - - - § - N N 

3.  Blaumeise  Cyanistes caeruleus - - - § - N B III 

4.  Buchfink  Fringilla coelebs - - - § - N B II 

5.  Buntspecht  Dendrocopos major - - - § - N N 

6.  Eichelhäher  Garrulus glandarius - - - § - N N 

7.  Elster  Pica pica - - - § - N N 

8.  Fitis  Phylloscopus trochilus - 3 - § - - D 

9.  Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla - - - § - N N 

10.  Girlitz  Serinus serinus - - - § - N N 

11.  Grünfink  Carduelis chloris - - - § - N B 1 

12.  Grünspecht  Picus viridis - - - §§ - N N 

13.  Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros - - - § - N B II 

14.  Haussperling  Passer domesticus - V V § - Bv B v 

15.  Heckenbraunelle Prunella modularis - - - § - N B I 

16.  Kleiber  Sitta europaea - - - § - N N 

17.  Kohlmeise  Parus major - - - § - N B III 

18.  Mauersegler  Apus apus - V - § - N B v 

19.  Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla - - - § - N B III 

20.  Rabenkrähe  Corvus corone - - - § - - D 

21.  Ringeltaube  Columba palumbus - - - § - N B 1 
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Tab. 1 Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 

(B=Brutvogel, Bv= Brutverdacht D = Durchzügler N=Nahrungsgast; VB=Vorhabensbereich; UG= 

Untersuchungsgebiet; Brutpaare nicht wertgebender Arten: I=1 Bp, II=2-4 Bp, III=5-10 Bp; IV=11-

20 BP, arabische Ziffern: Brutpaare wertgebender Arten; Abk. vgl. Kap. 2.5).  

Nr. Art  Deutscher Name ZAK Rote Liste BNat- 

SchG 

VSR Status 

BW D VB UG 

22.  Rotkehlchen  Erithacus rubecula - - - § - N B I 

23.  Schwanzmeise  Aegithalos caudatus - - - § - N N 

24.  Schwarzmilan  Milvus migrans - - - §§ Anh. I D D 

25.  Singdrossel  Turdus philomelos - - - § - N  N 

26.  Star  Sturnus vulgaris - - 3 § - N N 

27.  Stieglitz  Carduelis carduelis - - - § - N B II 

28.  Straßentaube Columba livia f. dom. - - - - - N B II 

29.  Turmfalke  Falco tinnunculus - V - §§ - N B 1 

30.  Zaunkönig  Troglodytes troglodytes - - - § - N N 

31.  Zilpzalp  Phylloscopus collybita - - - § - N B III 

 

  Brutvögel        16 

  Nahrungsgäste 

 Durchzügler 

 Überfliegende 

 

       12 

3 

- 

  Gesamt Arten        31 
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3.1.2 Habitatansprüche und landesweite Verbreitung der rückläufigen, 

gefährdeten oder geschützten Arten 

Tab. 2 Habitatansprüche, Phänologie und landesweite Verbreitung der im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen rückläufigen, gefährdeten oder streng geschützten Vogelarten (Quellen: BEZZEL 1985, 

FÜNFSTÜCK et al. 2010, GATTER 2000, HÖLZINGER et al. 1997, HÖLZINGER et al. 1999, 

HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, HÖLZINGER & MAHLER 2001, SÜDBECK et al. 2005, TRAUTNER et 

al. 2006). 

Fitis 

(Phylloscopus 

trochilus) 

Habitat: 

 

 

Lichte und aufgelockerte Waldbestände mit gut ausgebildeter Strauch- und 

Krautschicht, auch in kleinen Baum- und Buschinseln, Feldgehölzen und vor 

allem auch in Weidengebüsch am Wasser. Kaum in Gärten und Parks, hier aber 

auf dem Durchzug.  

 Neststandort: Auf oder nahe am Boden, gut versteckt. 

 Jahresphänologie: Langstreckenzieher; Heimzug: Ende März (teilweise schon Anfang/Mitte März) bis 

Mitte Mai (Anfang Juni), Hauptzug: Mitte April bis Mitte Mai; Wegzug: Juli 

(teilweise schon Ende Juni) mit Höhepunkt zur Monatswende Juli/August, im 

September und Oktober nur noch wenige Durchzügler. 

Brutperiode: Anfang/Mitte Mai bis Ende Juli (Spätbruten bis Mitte August). 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Flächendeckend und weitgehend lückenlos in ganz Baden-Württemberg 

verbreitet. 

Girlitz  

(Serinus serinus) 

Habitat: Besiedelt halboffene, mosaikartig gegliederte Landschaften mit lockerem 

Baumbestand, Gebüschgruppen und Flächen mit niedriger Vegetation, vielfach in 

der Nähe menschlicher Siedlungen, kommt heute bevorzugt im Bereich von 

Baumschulflächen, auch in Obstanbaugebieten, Gärten oder Parks, sowie auf 

Friedhöfen vor. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Sämereien, im 

Frühjahr auch Knospen. 

 Neststandort: Freibrüter; Nest auf Bäumen, in Sträuchern oder Rankenpflanzen, häufig auf 

Nadelbäumen. 

 Jahresphänologie: Kurzstreckenzieher, Teilzieher; Heimzug: (Mitte Februar) Anfang März bis Ende 

April (Anfang Mai), Hauptzug: März/April; Wegzug: Mitte September bis Anfang 

(Ende) November, Hauptzug: Oktober.  

Brutperiode: Spätbrüter, Ende April bis Ende August (Mitte September). 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Landesweit flächendeckend bis in eine Höhe von etwa 1000 mNN verbreitet. 

Grünspecht 

(Picus viridis) 

Habitat: Besiedelt halboffene Mosaiklandschaften, lichte bis stark aufgelockerte 

Altholzbestände sowie größere Gärten, Parks, strukturreiche Gartenstadtzonen 

oder Streuobstgebiete. In Wäldern nur in den Randbereichen oder größeren 

Lichtungen, insgesamt deutlich geringere Bindung an Wälder wie Grauspecht. Zur 

Nahrungssuche viel auf dem Boden. 

 Neststandort: Nest in Höhlen von Laub- und Nadelbäumen, vor allem in alten Höhlen, 

Neuanlagen werden oft zunächst nicht fertig ausgebaut.  

 Jahresphänologie: Stand- u. Strichvogel; Brutperiode April bis Juli (August). 
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Tab. 2 Habitatansprüche, Phänologie und landesweite Verbreitung der im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen rückläufigen, gefährdeten oder streng geschützten Vogelarten (Quellen: BEZZEL 1985, 

FÜNFSTÜCK et al. 2010, GATTER 2000, HÖLZINGER et al. 1997, HÖLZINGER et al. 1999, 

HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, HÖLZINGER & MAHLER 2001, SÜDBECK et al. 2005, TRAUTNER et 

al. 2006). 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Brutvogel in allen Landesteilen Baden-Württembergs, teilweise größere 

Verbreitungslücken im Bereich des Schwarzwalds der Schwäbischen Alb, 

Oberschwabens, des Baulands und Tauberlands, sowie den Oberen Gäuen und 

der Baar. 

Haussperling 

(Passer 

domesticus) 

Habitat: Kulturfolger in dörflichen und städtischen Siedlungen, auch an Einzelgebäuden in 

der freien Landschaft, maximale Siedlungsdichte in bäuerlich geprägten Dörfern 

mit lockerer Bebauung und Tierhaltung, sowie Altbau-Blockrandbebauung.  

 Neststandort: Brütet in Nischen und Höhlen an Gebäuden, gelegentlich auch in Nistkästen. 

 Jahresphänologie: Standvogel; Brutperiode Ende März/Anfang April bis September 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Im gesamten Baden-Württemberg flächendeckend verbreitet. Ohne größere 

Verbreitungslücken. Fehlt außerhalb von menschlichen Siedlungen als Brutvogel. 

Mauersegler 

(Apus apus)  

Habitat: In Städten, Industrie- und Hafenanlagen, meist in höheren Gebäuden, 

ausnahmsweise Baumbrüter. Nahrungssuche weitab von Brutplätzen, bei 

schlechtem Wetter vor allem über Gewässern.  

 Neststandort: Nest in dunklen Hohlräumen mit direktem Anflug in Gebäuden, unter 

Dachziegeln, in Mauerlöchern, große Spezialnistkästen werden angenommen. 

Sehr selten Fels- oder Baumbruten. 

 Jahresphänologie Langstreckenzieher; Heimzug Mitte April (Hauptdurchzug ab Ende April) bis Mitte 

Juni; Wegzug Ende Juli/Anfang August bis September (Einzeltiere bis Anfang 

Oktober). 

Brutzeit (frühestens ab Anfang Mai) Mitte Mai bis Mitte Juli (ausnahmsweise 

Nestlinge bis fast Mitte September). 

 Landesweite 

Verbreitung 

Brütet ohne größere Verbreitungslücken in Baden-Württemberg, v.a. in den 

größeren Ortschaften. Verbreitungslücken bestehen lediglich im mittleren und 

südlichen Schwarzwald sowie auf der Schwäbischen Alb.  

Rauchschwalbe 

(Hirundo rustica) 

Habitat: Ausgesprochener Kulturfolger, brütet in Dörfern aber auch in städtischen 

Lebensräumen, größte Dichten an Einzelgehöften und in stark bäuerlich geprägten 

Dörfern, von besonderer Bedeutung sind offene Viehställe. Nahrungshabitate 

(Fluginsekten) über offenen Grünflächen und über Gewässern im Umkreis von 

500 m um den Neststandort. 

 Neststandort: Nischenbrüter; Neststandort meist in frei zugänglichen Gebäuden (Ställe, 

Scheunen, Schuppen u. ä.). 

 Jahresphänologie: Langstreckenzieher; Heimzug Mitte März bis Ende Mai, Hauptzug: April bis 

Anfang Mai; Wegzug: Ende Juli/Anfang August bis Oktober (mit Nachzüglern im 

November), Hauptzug im September. 

Brutperiode: Ende April bis Ende August/Anfang September. 
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Tab. 2 Habitatansprüche, Phänologie und landesweite Verbreitung der im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen rückläufigen, gefährdeten oder streng geschützten Vogelarten (Quellen: BEZZEL 1985, 

FÜNFSTÜCK et al. 2010, GATTER 2000, HÖLZINGER et al. 1997, HÖLZINGER et al. 1999, 

HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, HÖLZINGER & MAHLER 2001, SÜDBECK et al. 2005, TRAUTNER et 

al. 2006). 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Im gesamten Baden-Württemberg flächendeckend verbreitet. Kleinere 

Verbreitungslücken in Hochlagen des Schwarzwaldes. 

Schwarzmilan 

(Milvus migrans) 

Habitat: Brütet in Wäldern und größeren Feldgehölzen oft in Wassernähe, bevorzugt an 

Waldrändern. Nahrungssuche in offenem Kulturland, an Gewässern oder 

Mülldeponien. Nahrungsspektrum v. a. aus toten und kranken Fischen, auch 

Säuger und Vögel (v. a. Straßenopfer), daneben spielen Abfälle und Aas 

gebietsweise eine große Rolle. Versammelt sich insbesondere auf dem Zug 

teilweise zu Hunderten bis Tausenden an Schlafplätzen. 

 Neststandort: Horst zumeist 6-30 hoch in einem Baum; Baumart weniger wichtig, entscheidend 

vielmehr der freie Anflug von oben und ausreichend Auflagefläche durch 

Astgabelungen oder bereits vorhandene alte Horst anderer Vögel (z.B. Kolkraben). 

Horst häufig auf höheren, den übrigen Bestand dominierenden Bäumen, 

Steilhängen und Waldrändern, aber auch Feldgehölze, Baumreihen an 

Gewässerufern, vereinzelt auf Gittermasten, nur selten einzelstehende Bäume. 

 Jahresphänologie: Langstreckenzieher. Ankunft im Brutgebiet Ende März bis Mitte April.  

Brutperiode: (Ende März) Anfang April bis Ende Juli. In extremen Fällen dauert sie 

bis Mitte September an. 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Landesweit verbreitet. Schwerpunkte liegen in den gewässerreichen 

Niederungsgebieten der großen Flussläufe und am Bodensee. Häufig auch auf der 

Baar und in Oberschwaben. Lücken existieren in den waldreichen Gebieten des 

Schwarzwaldes und des Odenwaldes. 

Star 

(Sturnus vulgaris) 

Habitat: Bevorzugt Randlagen von Wäldern, in der Kulturlandschaft Streuobstwiesen, 

Feldgehölze, Alleen, besiedelt alle Stadthabitate (hier v.a. Nistkästen).  

 Neststandort: Nest in Spechthöhlen, Fäulnishöhlen oder Nistkästen, auch unter Dachziegeln. 

 Jahresphänologie: Teil- und Kurzstreckenzieher; Heimzug (Ende Januar) Februar bis März (Mitte 

April), Hauptzug im März; Wegzug Anfang August bis Mitte November, 

Hauptzug: September bis Oktober.  

Brutperiode: Anfang April bis Juli. 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Im gesamten Baden-Württemberg flächendeckend ohne größere 

Verbreitungslücken verbreitet. 

Turmfalke 

(Falco tinnunclus) 

Habitat: Halboffene und offene Landschaften aller Art mit Angebot von Nistplätzen in 

Feldgehölzen, Baumgruppen und Einzelbäumen, im Siedlungsbereich 

überwiegend an hohen Gebäuden, gebietsweise in Felswänden oder 

Steinbrüchen.  

 Neststandort: Baumbrüter; nutzt alte Krähennester in Feldgehölzen, Einzelbäumen und 

Waldrandbereichen sowie Felsen und hohe Gebäude in Siedlungen, auch 

Nistkästen (Halbhöhlen) an Gebäuden. 
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Tab. 2 Habitatansprüche, Phänologie und landesweite Verbreitung der im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen rückläufigen, gefährdeten oder streng geschützten Vogelarten (Quellen: BEZZEL 1985, 

FÜNFSTÜCK et al. 2010, GATTER 2000, HÖLZINGER et al. 1997, HÖLZINGER et al. 1999, 

HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, HÖLZINGER & MAHLER 2001, SÜDBECK et al. 2005, TRAUTNER et 

al. 2006). 

 Jahresphänologie: Teilzieher, Strich- und Standvogel, in Nordeuropa Langstreckenzieher; Heimzug: 

Februar bis April, Hauptzug März; Wegzug (Ende August) September bis Oktober 

(Anfang November), Hauptzug: September bis Oktober.  

Brutzeit (März) April bis Juni (selten auch deutlich länger). 

 Landesweite 

Verbreitung: 

Landesweit verbreitet. 

   

3.1.3 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Als wertgebende Brutvogelarten wurden Haussperling (Passer domesticus, RL BW V), Mauersegler (Apus apus) 

und Turmfalke (Falco tinnunculus, RL BW V) im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (vgl. Abb. 3).  

Beim Haussperling besteht jeweils ein Brutverdacht am rückzubauenden Gebäude und am Hauptgebäude des 

Gesundheitsamtes.  

Ein Paar des Turmfalkens brütet nachweislich am Aussichtsturm des Jubiläumsturms. 

Beim Mauersegler (Apus apus) besteht lediglich ein Brutverdacht am Jubiläumsturm, ein sicherer Nachweis 

blieb aber aus. 

Wertgebende Nahrungsgäste und Durchzügler im Untersuchungsgebiet waren Fitis (Phylloscopus trochilus), 

Girlitz (Serinus serinus) , Grünspecht (Picus viridis), Schwarzmilan (Milvus migrans) und Star (Sturnus 

vulgaris). Grünspecht und Star waren regelmäßige Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet. Die Bruten werden 

außerhalb des Untersuchungsgebiets in der südlich gelegenen Streuobstwiese vermutet. Der Girlitz brütet 

knapp außerhalb des Untersuchungsgebiets in der Grünanlage. Fitis und Schwarzmilan sind als Durchzügler 

bzw. Rastvögel registriert worden. 

Im Untersuchungsgebiet wurden weitere Vogelarten als Brutvögel beobachtet. Diese Arten sind jedoch weit 

verbreitet, weniger störungsempfindlich und durchweg anspruchsärmer. Ihr Bestand ist landes- und bundesweit 

weder gefährdet noch rückläufig: 

Amsel (Turdus merula) Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), und Kohlmeise (Parus major) waren mit jeweils 

zehn Brutpaaren die häufigsten Brutvögel im Untersuchungsgebiet, gefolgt von Zilpzalp (Phylloscopus 

collybita) und Blaumeise (Cyanistes caerulus) mit sechs und fünf Brutpaaren. Mit weniger Brutpaaren vertreten 

waren Buchfink (Fringilla coelebs), Hausrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Heckenbraunelle (Prunella 

modularis), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Stieglitz (Carduelis carduelis) und Straßentaube (Columba livia 

forma domestica).  
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Bachstelze (Mota cilla alba), Buntspecht (Dendrocopos major), Eichelhäher (Garrulus glandarius), Elster (Pica 

picas), Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla), Kleiber (Sitta europaea), Ringeltaube (Columba palumbus), 

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus), Singdrossel (Turdus philomelos) und Zaunkönig (Troglodytes 

troglodytes) wurden als Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet registriert.  

  

Abb. 1: Revierzentren wertgebender Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet zum Umbau des ehemaligen 

Kreiskrankenhaus Plochingen. Bei den Haussperlingen handelt es sich um Bruverdachte (Datengrundlage: 

GOOGLE MAPS 2019 / Erfassungen im Jahr 2019). 
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4 Wirkung des Vorhabens 

Die Auswirkungen von Bauvorhaben liefern je nach Umfang des Planungsvorhabens und betroffener Tierarten 

und Tiergruppen eine breite Palette ganz unterschiedlicher Einflüsse. Im Allgemeinen wird zwischen 

anlagebedingten, baubedingten und betriebsbedingten Auswirkungen unterschieden (GASSNER & 

WINKELBRANDT 1990). Es muss zudem von einer Vermehrung der allgemeinen Hintergrundbelastung auch bei 

entfernten Ökosystemen und Biotopen ausgegangen werden, wenngleich die Belastung mit zunehmender 

Entfernung zur Störgröße abnimmt. Die wesentlichen Einflussgrößen in Anlehnung an RECK (1990) werden im 

Folgenden kurz dargestellt. 

Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

o Wirkungen der Baustelle bzw. des Baubetriebes 

o Anlage von Deponien 

o Erdentnahme 

o Bodenverdichtung und Umwandlung der Bodenart 

o weitere Flächenveränderung bzw. -verluste über die eigentliche Versiegelung hinaus 

o Tierverluste beim Baubetrieb 

Anlagenbedingte Wirkprozesse 

o Klimaänderungen (insbes. Mikroklima) 

o Änderungen des Wasserhaushaltes 

o Veränderung von Oberflächengewässern 

o Flächenzerschneidung direkt und indirekt  

o ggf. Unterschreitung von Minimallebensräumen überlebensfähiger Populationen 

o Trennung von Teillebensräumen 

o Ausbreitungsbarrieren 

o Tierverluste  

o Strukturierung und Neuschaffung von Lebensräumen 

o Schaffung neuer Ausbreitungsbänder 

o Erhöhung interspezifischer Konkurrenz 

o Erschließungsfunktion (d.h. weitere Folgewirkungen z.B. Neubaugebiete sind zu erwarten)  

Betriebsbedingte Wirkprozesse 

s. anlagebedingte Auswirkungen und zusätzlich: 

o Tierverluste (z.B. Attraktionswirkung) 

o Emissionen/Immissionen (z.B. Staub, Nährstoffe, Schadstoffe, Licht, Lärm, etc.) 

o Schadstoffeinträge durch Unfälle 
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Ohne geeignete Vermeidungs-, Minimierungs- oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind somit folgende 

vorhabensbedingte Auswirkungen zu erwarten: 

Baubedingte Auswirkungen: Ohne geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann es im Zuge 

des Gebäuderückbaus zu Tötungen und Verletzungen von Individuen gebäudebrütender Arten (Nestlinge des 

Haussperlings) kommen. Zudem sind durch den Baubetrieb vorübergehende Beeinträchtigungen, auch von 

entfernt liegenden Lebensstätten, durch Lärm-, Licht- und Schadstoffemissionen zu erwarten. 

Anlagebedingte Auswirkungen: Durch den Rückbau des Gebäudes können Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

von Vögeln (Nistplätze) zerstört werden.  

Betriebsbedingte Auswirkungen: Betriebsbedingt sind unter Umständen eine Zunahme nächtlicher 

Lichtemissionen sowie visuelle Störungen durch den Rückbau des Gebäudes als auch beim Neubau zu 

erwarten. Hiervon sind besonders Fledermäuse, nachtaktive Insekten aber auch im Umfeld brütende Vögel 

betroffen.  
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5 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

 Grundlagen 

Die nachfolgende Maßnahmenplanung zielt darauf ab, Beeinträchtigungen möglichst vollständig zu 

vermeiden. Sie folgt damit den Empfehlungen der LANA (2009). Diese führt hierzu aus: „Es reicht zur 

Vermeidung des Verbotstatbestandes in der Regel nicht aus, dass potentiell geeignete Ersatzlebensräume 

außerhalb des Vorhabensgebiets vorhanden sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn nachweislich in 

ausreichendem Umfang geeignete Habitatflächen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur 

Verfügung stehen. Vielmehr darf an der ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen 

Bereichs im Hinblick auf die Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte keine Verschlechterung eintreten 

(…). Dabei darf es – auch unter Berücksichtigung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (…) – nicht zur 

Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des/der Bewohner(s) der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte kommen“.  

Bezüglich der zeitlichen Dauer des Schutzes einer Fortpflanzungsstätte merkt die LANA (2009) an: „Bei nicht 

standorttreuen Tierarten, die ihre Lebensstätten regelmäßig wechseln und nicht erneut nutzen, ist die 

Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die 

artenschutzrechtlichen Vorschriften. Ein Sonderfall sind Vogelarten, die zwar ihre Neststandorte nicht aber 

ihre Brutreviere regelmäßig wechseln. Hier liegt ein Verstoß dann vor, wenn regelmäßig genutzte Reviere 

aufgegeben werden“. 

Auch beim Schutz einzelner Individuen wird der Vorgabe gefolgt, dass vermeidbare Tötungen oder 

Beeinträchtigungen zu unterlassen sind, sofern sie mit zumutbarem Aufwand realisiert werden können.  

Betrachtet werden dabei Arten mit einem Gefährdungsgrad ab der Einstufung in die landes- oder bundesweite 

Vorwarnliste.  

Bei den meisten ungefährdeten, aber besonders oder streng geschützten Tierarten mit weiter Verbreitung und 

genügend Ausweichmöglichkeiten, können zeitweise Funktionsverluste von Habitaten und Strukturen 

akzeptiert werden, ohne dass die lokalen Bestände nennenswerte oder erhebliche Einbußen erleiden. Die 

Maßnahmenplanung zielt jedoch darauf ab, auch diese Beeinträchtigungen möglichst frühzeitig und umfassend 

zu kompensieren. 

Alle drei Maßnahmentypen (Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen) können konfliktmindernd 

wirken. Die Kap. 5.2 und 5.3 beschreiben Maßnahmen zur Konfliktvermeidung bzw. Minderung (Kap. 5.2) 

und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (sg. CEF-Maßnahmen, Kap. 5.3) und leiten 

ihren Bedarf und Umfang her. (Kap.5.2) zeigt auf, für welche Arten konfliktmindernde Maßnahmen ausreichen 
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und für welche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, da durch einen zeitweisen ökologischen 

Funktionsverlust artspezifisch erhebliche Bestandseinbußen nicht dauerhaft auszuschließen wären. 

Bei wesentlichen Änderungen des Eingriffs ist die artenschutzrechtliche Situation neu zu beurteilen. 

Grundsätzlich sind alle Maßnahmen zur Konfliktvermeidung sowie zur Funktionssicherung (CEF-Maßnahmen) 

von erfahrenen Artkennern durchzuführen bzw. fachlich zu begleiten. 

 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind durchzuführen, um Gefährdungen von Tierarten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser 

Maßnahmen. 

5.2.1 Maßnahmen zum Schutz von Individuen europäischer Vogelarten nach Art. 

1 der Vogelschutzrichtlinie  

Um beim Rückbau der Gebäude Verbotsverletzungen nach § 44 (1) 1 und 3 i.V. mit § 44 (5) BNatSchG 

auszuschließen, darf das zum Rückbau bestimmte Gebäude lediglich im Winterhalbjahr (01.10.-28.02.), 

außerhalb der Vogelbrutzeit rückgebaut werden. Von der Maßnahme profitiert sowohl der Haussperling als 

auch Arten, die im direkten Umfeld des Vorhabens brüten. 

5.2.2 Maßnahmen zur Vermeidung raumwirksamer Lichtemissionen 

Das Plangebiet wird derzeit durch angrenzende Bebauungen und Straßen bereits beleuchtet. Nach Umsetzung 

der Planung kommt es zu weiteren raumwirksamen Lichtemissionen. Sie können im Umfeld brütende Arten 

stören oder zur Beeinträchtigung von Fledermäusen führen. Insbesondere nachtaktive Insekten, die ein 

essentieller Nahrungsbestandteil von Fledermäusen sind, können durch künstliche Lichtquellen in ihrer 

Orientierung gestört werden, da diese sich oftmals mit Hilfe natürlicher Lichtquellen (z.B. Mondlicht) 

orientieren. Künstliche Lichtquellen, die in der Regel deutlich heller sind, wirken sehr anziehend auf viele 

nachtaktive Insekten. Die künstlichen Lichtquellen werden dann gezielt angeflogen und umkreist 

(insbesondere von Nachtfaltern). Das teils stundenlange Umfliegen der künstlichen Lichtquellen schwächt die 

Tiere und führt zu hohen Verlusten. Außerdem können Tiere verenden, wenn sie beispielsweise durch 

undichte Lampengehäuse direkt an die zu stark aufgeheizte Lichtquelle gelangen. 

Zur möglichst umfänglichen Minimierung von Beeinträchtigungen des Umfeldes wird bei der Beleuchtung 

empfohlen, insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden, die folgenden Kriterien entsprechen (vgl. 

HÖTTINGER & GRAF 2003): 

• UV-absorbierende Leuchtenabdeckungen 
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• insektendicht schließendes Leuchtgehäuse mit einer Oberflächentemperatur nicht über 60° C 

• Minimierung der eingesetzten Lichtmenge (Anzahl der Lampen und Leistung) sowie der Länge des 

Betriebs 

Generell ist die Lockwirkung von Natriumdampf-Niederdrucklampen sowie Natriumdampf-Hochdrucklampen 

für Insekten geringer als Quecksilberdampf-Hochdruck und Mischlichtlampen. Nach neueren Untersuchungen 

wurde an LED-Lampen von allen gebräuchlichen Lampentypen der geringste Insektenanflug festgestellt 

(EISENBEIS & EICK 2011). 

 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 

BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sind 

durchzuführen, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von 

europäischen Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen. 

5.3.1 Maßnahmen zur Wiederherstellung von Brutstätten für Individuen 

europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie und 

Quartieren von Fledermäusen 

Durch den geplanten Rückbau der Gebäude gehen möglicherweise Nistplätze des Haussperlings verloren. Als 

funktionssichernde Maßnahme zur Kompensation der überplanten Brutstätten ist daher die Anbringung von 

Ersatzhabitaten im Umfeld des Vorhabens erforderlich. Da die artspezifischen Ansprüche bei der Standortwahl 

aus anthropogener Sicht immer nur zum Teil erfasst werden können, muss hierfür ein entsprechender 

Ausgleichsfaktor angesetzt werden. In der Regel wird hierzu der Faktor drei herangezogen. Zur Kompensation 

wird es daher erforderlich, pro betroffenem Brutpaar drei Nistkästen vor Beginn der Rückbauarbeiten an 

geeigneten Stellen im räumlichen Zusammenhang zum Vorhabensbereich auszubringen. 

Da ein Brutverdacht des Haussperlings am rückzubauenden Gebäude besteht, sind drei künstliche Nistkästen 

bzw. Ersatzquartiere im Umfeld des Vorhabens auszubringen. 

Die korrekte Ausbringung der Nistkästen ist durch einen Fachexperten zu begleiten.  

 Ökologische Baubegleitung  

Im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ist die räumliche und zeitliche Einhaltung der in den 

vorstehenden Kapiteln beschriebenen Maßnahmen (Schutz von Brutvögeln) zu überwachen. Falls entgegen 

der Empfehlung bauliche Eingriffe zur Brutzeit stattfinden, müssen die Bäume hinsichtlich aktuell genutzter 
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Neststandorte durch einen erfahrenen Artkenner kontrolliert werden. Gegebenenfalls müssen Schonbereiche 

definiert werden. 

 

Vögel 

Baubegleitung: Sicherstellen der fachgerechten Durchführung der Maßnahmen für den Haussperling. Falls 

bauliche Eingriffe zur Brutzeit stattfinden: Kontrolle der Bäume auf aktuell genutzte Neststandorte, ggf. 

Definieren von Schonbereichen. 

Monitoring: Bei dauerhaft eingerichteten Ersatzquartieren (Nistkästen) muss ihre Funktionsfähigkeit im ersten, 

zweiten, dritten und fünften Jahr überprüft werden. Danach erfolgt das Monitoring alle fünf Jahre. Bei den 

Kontrollen werden gleichzeitig die Kästen gesäubert. 
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6 Wirkungsprognose 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Tötungsverbot: Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Gegen das Tötungsverbot 

wird daher nach aktueller Rechtslage nicht verstoßen, wenn „[...] nach naturschutzfachlicher Einschätzung [...] 

kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht wird, mithin 

unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der [mit dem Vorhaben] im Naturraum immer 

verbunden ist, vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im 

Rahmen des Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden“ (BVerwG Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07 

Rn. 91).  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Verletzung 

oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

An dieser Stelle muss auf die diesbezüglich zwangsläufig nach wie vor herrschende Rechtsunsicherheit bei der 

Interpretation der im alten, aber auch im neuen Gesetzestext enthaltenen Formulierungen zu unbestimmten 

Rechtsbegriffen hingewiesen werden, insbesondere bezüglich der Begriffe „räumlich-funktionaler 

Zusammenhang“ und „Lokalpopulation“ (vgl. Kap. 2.3). 
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 Betroffenheit der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie  

Besonders geschützte ungefährdete Arten 

Durch das Vorhaben können Verluste von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten, sowie von Nahrungshabitaten 

europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der VSR eintreten. Bei den im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesenen Arten handelt es sich zunächst um eine Reihe von weit verbreiteten, ubiquitären oder 

anspruchsarmen und störungsunempfindlichen Vögeln, deren Bestand landesweit weder gefährdet noch 

rückläufig ist und deren Lebensräume grundsätzlich ersetzbar sind. Von dem Vorhaben möglicherweise 

betroffen sind ein oder mehrere Brutpaare von Amsel (Turdus merula) , Blaumeise (Cyanistes caerulus) 

,Buchfink (Fringilla coelebs), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Heckenbraunelle (Prunella modularis), 

Kohlmeise (Parus major) Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Stieglitz 

(Carduelis carduelis) und die Straßentaube (Columba livia forma domestica). 

Es ist davon auszugehen, dass die Arten hier regelmäßig brüten oder das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen. 

Allerdings ist bei der Mehrheit der Arten von einer guten regionalen Vernetzung ihrer Vorkommen auszugehen. 

Maßnahmen zum Schutz stärker gefährdeter bzw. geschützter Arten nützen im Vorhabensbereich auch ihren 

Beständen. Für diese Arten ist daher trotz möglicher örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, 

dass sich der Erhaltungszustand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funktion ihrer 

Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Zum Schutz von Individuen, Gelegen oder 

Nestlingen aller besonders geschützter ungefährdeter Arten, dürfen Baufeldräumung und Gehölzarbeiten 

jedoch nur außerhalb der Brutzeit erfolgen (Kap. 5.2.1).  

Streng geschützte, rückläufige oder gefährdete Arten 

Bei den naturschutzfachlich relevanten Arten im Untersuchungsgebiet handelt es sich überwiegend um 

bestandsrückläufige Vogelarten der Vorwarnliste, die derzeit nicht gefährdet sind. Auch für diese Arten sind 

landesweit noch eine weite Verbreitung und eine gute Vernetzung ihrer Vorkommen anzunehmen. Die 

meisten Arten sind wenig empfindlich, verbleiben jedoch aus Gründen der Planungssicherheit im weiteren 

Prüfverfahren und werden in den folgenden Abschnitten detailliert behandelt. 

Zur Vermeidung von Textdopplungen ist es zulässig, die artenschutzrechtlichen Anforderungen bei Vögeln 

zusammenfassend in ökologischen Gilden abzuprüfen (LST 2008). Zu den Erhaltungszuständen der Vogelarten 

in der kontinentalen biogeographischen Region existieren aktuell keine offiziellen Angaben. Daher wird dieser 

in den folgenden Datenblättern grundsätzlich als "unbekannt" angegeben. Bei Vogelarten der landesweiten 

Roten Liste bzw. der Vorwarnliste ist grundsätzlich von einem ungünstigen landesweiten Erhaltungszustand 

auszugehen (LUBW 2004). 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutverdacht: 

Haussperling ( Passer domesticus) 

Europäische Vogelart nach 

VSR 

1.   Schutz und Gefährdungsstatus 

Erhaltungszustand lokale Population Baden-Württemberg kont. biogeograph. Region 

  günstig  günstig  günstig 

  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend 

  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht 

  unbekannt  unbekannt  unbekannt 

Rote Liste Status: Deutschland: V Bad.-Württ.: V TK25-Blatt: 7222 

2.   Charakterisierung der betroffenen Tierart 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Vgl. Tab. 2 in Kap.3.1.2 

2.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell möglich 

 Verbreitung: 

Ein Brutverdacht beim Haussperling ist im rückgebauten Gebäude auf der Ostseite und ein weiterer Brutverdacht 

besteht auf der Südseite des Hauptgebäudes.Der Haussperling brütet mit zwei Brutpaaren im Untersuchungsgebiet. 

Eines am westlich gelegenen Abbruchgebäude und ein weiteresn an der Südseite des  Hauptgebäudes.  

2.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Der Haussperling ist trotz bundes- und landesweiter Bestandsrückgänge in Baden-Württemberg nahezu 

flächendeckend verbreitet und in den meisten Landesteilen noch häufiger Brutvogel. Das Umfeld des  

Untersuchungsgebiets ist städtisch geprägt und somit sind ausreichend geeignete Habitate vorhanden, die 

bestandsstarke Populationen vermuten lassen, so dass von einem günstigen Erhaltungszustand der Art ausgegangen 

werden kann. 

2.4 Kartografische Darstellung 

s. Abb. 3 

3.   Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  

      (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

3.1  Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

  

 a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört? 

• Im Vorhabenbereich besteht ein Brutverdacht des Haussperlings am rückzubauenden 

Gebäude. 

 ja  nein 

 b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder 

zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

vollständig entfällt? 

• Durch das Vorhaben entfallen nur wenige als Nahrungshabitat genutzte Flächen. Da 

im Umfeld großflächig geeignete Nahrungsflächen vorhanden sind, kommt es zu 

keinem erheblichen Verlust essentieller Nahrungshabitate des Haussperlings. 

 ja  nein 

 c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 

Vorhabenswirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht mehr 

nutzbar sind? 

• Es sind keine weiteren Brutvorkommen im Wirkbereich des Vorhabens vorhanden. 

 ja  nein 

 d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein 

 e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 

zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

• Keine Angabe möglich. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutverdacht: 

Haussperling ( Passer domesticus) 

Europäische Vogelart nach 

VSR 

 f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

• Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind erforderlich. 

 ja  nein 

 g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

• Ausbringen von künstlichen Quartieren (Nistkästen) vor dem Rückbau im 

räumlichen Zusammenhang (vgl. Kap. 5.3.1). 

 ja  nein 

 h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 

Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

• Keine Angabe erforderlich. 

  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

• Sofern die Bauarbeiten während der Brutzeit stattfinden, können Gelege der 

betroffenen Arten zerstört werden. 

 ja  nein 

 b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des Verletzungs- 

oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

• Vorhabensbedingt ist keine Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos für die Art 

zu erwarten. 

 ja  nein 

 c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Bauzeitenregelung (vgl. Kap. 5.2.1 ). Rückbau des Gebäudes außerhalb der Brutzeit 

des Haussperlings. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich gestört? 

• Erhebliche vorhabensbedingte Störungen, die zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der lokalen Populationen führen würden, sind nicht zu erwarten. 

 ja  nein 

 b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

4.   Fazit 

4.1  Unter der Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 

Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

  erfüllt - weiter mit Pkt. 4.2. 

4.2  Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS- Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) nicht erfüllt - 

Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - Vorhaben 

bzw. Planung ist zulässig. 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutverdacht: 

Mauersegler (Apus apus) 

Europäische Vogelart nach 

VSR 

1.   Schutz und Gefährdungsstatus 

Erhaltungszustand lokale Population Baden-Württemberg kont. biogeograph. Region 

  günstig  günstig  günstig 

  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend 

  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht 

  unbekannt  unbekannt  unbekannt 

Rote Liste Status: Deutschland: - Bad.-Württ.: V TK25-Blatt: 7222 

2.   Charakterisierung der betroffenen Tierart 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Vgl. Tab. 2 in Kap.3.1.2 

2.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell möglich 

 Verbreitung: 

Ein Brutverdacht besteht am Aussichtsturm des Jubiläumsturm.  

2.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Der Mauersegler ist in Baden-Württemberg mit nur wenigen Verbreitungslücken flächendeckend verbreitet und in 

den meisten Landesteilen ein noch häufiger Brutvogel. Aufgrund von Bestandsabnahmen wird die Art jedoch auf der 

Vorwarnliste der landesweiteten Roten Liste geführt (BAUER et al. 2016). Im Rahmen anderer eigener Projekte 

erfolgten in den Jahren 2018 und 2019 jedoch zahlreiche Beobachtungen jagender Tiere im Raum Plochingen, so 

dass von einem günstigen Erhaltungszustand der Art ausgegangen werden kann. 

2.4 Kartografische Darstellung 

s. Abb. 3 

3.   Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  

      (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

3.1  Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

  

 a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört? 

• Der Mauersegler brütet nicht im unmittelbaren Vorhabensbereich. 

 ja  nein 

 b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder 

zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

vollständig entfällt? 

• Durch das Vorhaben entfallen nur wenige als Nahrungshabitat genutzte Flächen. Da 

im Umfeld großflächig geeignete Nahrungsflächen vorhanden sind, kommt es zu 

keinem erheblichen Verlust essentieller Nahrungshabitate des Mauerseglers. 

 ja  nein 

 c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 

Vorhabenswirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht mehr 

nutzbar sind? 

• Der vermutete Nistplatz des Mauerseglers befindet sich in einer ausreichenden 

Distanz zum Vorhaben, sodass eine Störung während der Brutzeit mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

 ja  nein 

 d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein 

 e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 

zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

• Keine Angabe möglich. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutverdacht: 

Mauersegler (Apus apus) 

Europäische Vogelart nach 

VSR 

 f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

• Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 ja  nein 

 g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

• Keine Angaben erforderlich. 

 ja  nein 

 h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 

Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

• Keine Angabe erforderlich. 

  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

• Der vermutete Nistplatz des Mauerseglers befindet sich außerhalb des 

Vorhabensbereichs. 

 ja  nein 

 b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des Verletzungs- 

oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

• Vorhabensbedingt ist keine Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos für die Art 

zu erwarten. 

 ja  nein 

 c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich gestört? 

• Erhebliche vorhabensbedingte Störungen, die zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der lokalen Populationen führen würden, sind nicht zu erwarten. 

 ja  nein 

 b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

4.   Fazit 

4.1  Unter der Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 

Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

  erfüllt - weiter mit Pkt. 4.2. 

4.2  Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS- Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) nicht erfüllt - 

Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - Vorhaben 

bzw. Planung ist zulässig. 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutvogel 

Turmfalke (Falco tinnunculus)  

Europäische Vogelart nach 

VSR 

1.   Schutz und Gefährdungsstatus 

Erhaltungszustand lokale Population Baden-Württemberg kont. biogeograph. Region 

  günstig  günstig  günstig 

  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend  ungünstig/unzureichend 

  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht  ungünstig/schlecht 

  unbekannt  unbekannt  unbekannt 

Rote Liste Status: Deutschland: - Bad.-Württ.: - TK25-Blatt: 7222 

2.   Charakterisierung der betroffenen Tierart 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Vgl. Tab. 2 in Kap.3.1.2. 

2.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell möglich 

 Verbreitung: 

Ein Paar des Turmfalkens brütet nachweislich am Aussichtsturm der Jubiläumsturm. 

2.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Der Turmfalke ist in Baden-Württemberg flächendeckend verbreitet und zudem der zweithäufigste Greifvogel im 

Land. Landes- als auch bundesweite Erhebungen ergaben stabile Bestandszahlen (GRÜNEBERG et al. 2015, BAUER 

2013). Im vorliegenden Naturraum ist ein guter Erhaltungszustand des Turmfalkens zu erwarten. 

2.4 Kartografische Darstellung 

s. Abb. 3 

3.   Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  

      (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

3.1  Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

  

 a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört? 

• Der Turmfalke brütet außerhalb des Vorhabensbereichs am Jubiläumsturm.  

 ja  nein 

 b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder 

zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

vollständig entfällt? 

• Durch das Vorhaben entfallen nur wenige als Nahrungshabitat genutzte Flächen. Da 

im Umfeld großflächig geeignete Nahrungsflächen vorhanden sind, kommt es zu 

keinem erheblichen Verlust essentieller Nahrungshabitate dieser Art. 

 ja  nein 

 c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 

Vorhabenswirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht mehr 

nutzbar sind? 

• Es sind keine weiteren Brutvorkommen im Wirkbereich des Vorhabens vorhanden. 

 ja  nein 

 d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein 

 e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 

zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

• Keine Angabe möglich. 

 ja  nein 

 f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

• Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene 

Brutvogelarten und Nahrungsgäste: 

Brutvogel 

Turmfalke (Falco tinnunculus)  

Europäische Vogelart nach 

VSR 

 g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

 ja  nein 

 h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 

Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

• Keine Angabe erforderlich. 

  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

• Der Nistplatz des Turmfalkens befindet sich außerhalb des Vorhabensbereichs. 

 ja  nein 

 b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des Verletzungs- 

oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

• Vorhabensbedingt ist keine Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos für die 

Arten zu erwarten. 

 ja  nein 

 c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

3.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)   

 a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich gestört? 

• Erhebliche vorhabensbedingte Störungen, die zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der lokalen Populationen führen würden, sind nicht zu erwarten. 

 ja  nein 

 b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

• Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:  ja  nein 

4.   Fazit 

4.1  Unter der Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 

Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

  erfüllt - weiter mit Pkt. 4.2. 

4.2  Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS- Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) nicht erfüllt - 

Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - Vorhaben 

bzw. Planung ist zulässig. 
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7 Zusammenfassende Darstellung der Verbotstatbestände und 

 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

Tab. 3 Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie (+=verletzt, -=nicht verletzt, V = Vermeidungs- bzw. CEF= CEF-Maßnahmen 

erforderlich, sonst. Abk. vgl. Kap. 2.7). 

Deutscher Name Art Verbotstatbestände 

§44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 

BNatSchG 

Erhaltungszustand der Art 

Amsel  Turdus merula - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Bachstelze Motacilla alba - keine nachhaltige Verschlechterung 

Blaumeise  Cyanistes caeruleus - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Buchfink  Fringilla coelebs - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Buntspecht  Dendrocopos major - keine nachhaltige Verschlechterung 

Eichelhäher  Garrulus glandarius - keine nachhaltige Verschlechterung 

Elster  Pica pica - keine nachhaltige Verschlechterung 

Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla - keine nachhaltige Verschlechterung 

Girlitz Serinus serinus - keine nachhaltige Verschlechterung 

Grünfink  Carduelis chloris - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Grünspecht  Picus viridis - keine nachhaltige Verschlechterung 

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Haussperling  Passer domesticus - (CEF, V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Heckenbraunelle Prunella modularis - keine nachhaltige Verschlechterung 

Kleiber  Sitta europaea - keine nachhaltige Verschlechterung 

Kohlmeise  Parus major - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Mauersegler Apus apus - keine nachhaltige Verschlechterung 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla - (V) keine nachhaltige Verschlechterung 

Rabenkrähe  Corvus corone - keine nachhaltige Verschlechterung 

Ringeltaube  Columba palumbus -  keine nachhaltige Verschlechterung 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula - keine nachhaltige Verschlechterung 

Schwanzmeise  Aegithalos caudatus - keine nachhaltige Verschlechterung 

Schwarzmilan Milvus migrans - keine nachhaltige Verschlechterung 

Singdrossel  Turdus philomelos - keine nachhaltige Verschlechterung 

Star  Sturnus vulgaris - keine nachhaltige Verschlechterung 

Stieglitz  Carduelis carduelis - keine nachhaltige Verschlechterung 

Turmfalke  Falco tinnunculus - keine nachhaltige Verschlechterung 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes - keine nachhaltige Verschlechterung 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita - keine nachhaltige Verschlechterung 



Umbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses in Plochingen                 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

© Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle                                                                                                                                     30 

8 Zusammenfassung 

Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für den Umbau des Kreiskrankenhauses in 

Plochingen wurde bei der Artengruppe Vögel geprüft, ob artenschutzrechtliche Verbotsverletzungen nach § 

44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind. Grundlage hierfür waren Erhebungen im Frühjahr 2019.  

Dabei wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 31 Vogelarten (vgl. Kap. 3.1) nachgewiesen. Davon sind 16 

Arten als Brut- bzw. Reviervögel einzustufen, die übrigen Arten traten als Nahrungsgäste oder als Durchzügler 

auf. Wertgebende Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet sind Haussperling (Passer domesticus), Mauersegler 

(Apus apus) und Turmfalke (Falco tinnunculus). Es besteht lediglich ein Brutverdacht des Haussperlings im 

Vorhabensbereich am rückzubauenden Gebäude.  

Die Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sehen Bauzeitenregelungen zur 

Vermeidung von Individuenverlusten (Gebäuderückbau nur zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar, 

Kap. 5.2.1) sowie die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel (Kap. 5.2.2) vor.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sind 

erforderlich. Diese umfassen die Anlage von Ersatzhabitaten in Form von Nistkästen in unmittelbarer 

Umgebung zum Vorhabensbereich (vgl. Kap. 5.3.1) . 

Die räumliche und zeitliche Einhaltung der Maßnahmen ist im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung und 

eines Monitorings zu überwachen (Kap. 5.4). Verbote nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bis 4 in Verbindung mit Abs. 5 

BNatSchG (Schädigungs- und Störungsverbot) werden nach bisheriger Kenntnis bei einer Berücksichtigung der 

Maßnahmen nicht verletzt. 
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